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Michael Gansemer                           Saarburg, den 1. März 2023 
Ockfenerstr. 29 
54439 Saarburg 
 

 

Michael Gansemer,  Ockfenerstr. 29, 54439 Saarburg 

Kreisverwaltung Trier-Saarburg 
z. Hd. Landrat 
Willy-Brandt-Platz 1            
54290 Trier 

 

Frage 2023/01 im Rahmen der Einwohnerfragestunde - Rechtskonforme Anwendung §13b BauGB: 
Ferienwohnungen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gemäß §20 der Geschäftsordnung des Kreistages:  

„Einwohnerfragestunde 
(1) Die Einwohner des Landkreises und die ihnen gleichgestellten Personen und Personen-vereinigungen (§ 10 
Abs. 3 u. 4 LKO) sind berechtigt, Fragen in Angelegenheiten des Landkreises an den Kreistag zu stellen sowie 
Anregungen und Vorschläge zu unterbreiten.“  

unterbreite ich der Kreisverwaltung die folgenden Fragen mit der Bitte um Stellungnahme in der nächsten 
Sitzung des Kreistages.  

 
Problemstellung: Zulässigkeit von Ferienwohnungen in Plangebieten nach § 
13b BauGB: 
 
Die verwaltungsrechtliche Zulässigkeit von Ferienwohnungen (Betriebs des Beherbergungsgewerbes) 
wird in den Bebauungsplänen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden unterschiedlich 
bewertet. Einige Gemeinden verneinen die genannte Zulässigkeit, andere Gemeinden wiederum 
bejahen diese Zulässigkeit in ihren jeweiligen Bebauungsplänen. 
 
Die Begründungen/Textfestsetzungen/Planurkunden der BPläane der OG Wiltingen und der OG 
Oberbillig/Mosel verneinen die verwaltungsrechtliche Zulässigkeit von Ferienwohnungen im ihren 
§13b-Plangebieten.  
 
Die Begründungen/Textfestsetzungen/Planurkunden der BPläne der OG Baldringen und der OG 
Taben-Rodt bejahen hingehen die verwaltungsrechtliche Zulässigkeit von Ferienwohnungen in ihren 
§13b-Plangebieten.  
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Beispiele: Ferienwohnungen sind nicht zulässig: 
 

 
Abbildung 1 

 
Abbildung 2 
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Abbildung 3 
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Abbildung 4 

 
Abbildung 5 
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Abbildung 6 
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Beispiele: Ferienwohnungen sind zulässig: 
 
 

 
Abbildung 7 

 
Abbildung 8 
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Abbildung 9 
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Abbildung 10 

 

 
Abbildung 11 
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Abbildung 12 
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Bezug Rechtsprechung: 
 
Auszug OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 07.06.2018 - 1 C 11757/17 
 
 

 
Abbildung 13 

 
 
 
Auszug VGH München, Beschluss v. 04.05.2018 – 15 NE 18.382 
 

 
Abbildung 14 
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Fragestellung: 
 
Die Kreisverwaltung wird um Auskunft gebeten, ob „Ferienwohnungen“ in Plangebieten nach §13b BauGB 
eine zulässige Art der Nutzung darstellen. Zusätzlich bitte ich um Auskunft, ob die Kreisverwaltung jene hier 
genannte Rechtsprechung als verwaltungsrechtlich verbindlich betrachtet (Ist neuere oder höherrangige 
Rechtsprechung vorhanden). Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichem Gruß 

  

Michael Gansemer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


